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Chalet Pilatus | das Eventlokal für Ihren Anlass 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen Eventlokal Chalet Pilatus  

1. Geltungsbereich  

Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend AGB genannt) regeln die Beziehungen zwischen dem Mieter 
(nachfolgend Mieter genannt) und dem Eventlokal Chalet Pilatus. Der Mieter anerkennt bei der Inanspruchnahme unseres 
Angebotes die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen.  

 

2. Angebot von Eventlokal Chalet Pilatus 

Umfang und Inhalt des Angebotes des Eventlokals Chalet Pilatus ergeben sich gemäss unserer Internet-Publikation unter dem Link 
„Angebot Eventlokal Chalet Pilatus“. Die Preise für das Angebot vom Eventlokal Chalet Pilatus gelten als verbindlich. Eventlokal 
Chalet Pilatus behält sich vor, die Preise im Angebot jederzeit anzupassen.  

 

3. Art der Veranstaltung  

Der Kunde informiert Eventlokal Chalet Pilatus ausdrücklich und wahrheitsgetreu über die Art der Veranstaltung, welche er 
durchführen will. Eine Veranstaltung, welche politischen, religiösen oder sonstigen Charakter hat, gegen das Gesetz verstösst oder 
den Ruf vom Eventlokal Chalet Pilatus gefährdet, wird nicht akzeptiert und hat den sofortigen Abbruch der Veranstaltung mit 
Strafanzeige zur Folge. 

Musik usw. ist ab 24:00 Uhr auf eine angenehme Lautstärke (max. 75 dB) zu minimieren, so dass Nachbarn und Tiere nicht gestört 
werden. 

 

4. Reservation  

Die Bestätigung der Reservation und mögliche weitere Vereinbarungen zum Eventlokal Chalet Pilatus werden dem Kunden via E-
Mail übermittelt.  

 

5. Haftung  

Der Kunde haftet für alle Beschädigungen und Verluste, die durch ihn bzw. seine Gäste verursacht werden, ohne dass das 
Eventlokal Chalet Pilatus dem Gast ein Verschulden nachweisen muss. Betreffend den vom Kunden oder Dritten eingebrachten 
Sachen wird seitens dem Eventlokal Chalet Pilatus jede Haftung wegbedungen.  

 

6. Abgabe Partyraum Chalet Pilatus  

Das Eventlokal Chalet Pilatus muss gemäss Angebot und im gleichen Zustand übergeben werden, wie es zu Beginn der 
Veranstaltung übernommen wurde. Die Abfallentsorgung ist Sache des Mieters. Die Weingläser werden ausschliesslich durch den 
Vermieter abgewaschen und mit Fr 0.30 pro Glas verrechnet. Abwasch- und Reinigungsarbeiten werden auf Wunsch für Fr. 45.-- 
pro Std./Personal verrechnet. Nachreinigungen für den Innenbereich sowie den Aussenbereich werden ebenfalls mit Fr. 45.-- pro 
Std./Personal verrechnet. 

 

7. Zahlungsbedingungen  

Die Bezahlung des Eventlokals Chalet Pilatus erfolgt 4 Wochen vor der Veranstaltung:  CH20 0900 0000 6003 2056 4 

 

8. Anwendbares Recht/Gerichtsstand  

Anwendbar ist ausschliesslich schweizerisches Recht. Der Gerichtsstand ist Willisau LU. Eventlokal Chalet Pilatus  -  Feb. 2024 

  


